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Stadt Haiger, Kernstadt  
 

Bebauungsplan  
 

„Zwischen Bitzenstraße und Aubach“ 
 
 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-
nahmen. 
 
 
 

Stellungnahme aus der TÖB-Beteiligung 
 
 
 
 
 
 
Haiger und Linden, den 06.04.2016 
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Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
Amt für Bodenmanagement (13.01.2016) 
Stadt Netphen Der Bürgermeister (20.01.2016) 
Gemeinde Dietzhölztal (04.01.2016) 
Energie Netz Mitte GmbH (05.01.2016) 
Gemeinde Burbach (06.01.2016) 
Gemeinde Eschenburg (05.01.2016) 
Hessen Archäologie (14.01.2016) 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement (13.01.2016) 
Der Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis FD Landwirtschaft und Forsten (19.01.2016) 
Der Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis FD Denkmalpflege und Immissionsschutz 
(01.02.2016) 
Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises (14.01.2016) 
Pledoc GmbH (06.01.2016) 
Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (05.01.2016) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(23.03.2016) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (13.01.2016) 
IHK Lahn-Dill (08.01.2016) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises FD Natur und Umwelt (03.02.2016) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung 
(30.12.2015) 
Regierungspräsidium Gießen (08.02.2016) 
 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind Stellungnahmen eingegangen.  
Petra & Christian Domes, Hüttenstraße 13, 35708 Haiger (05.02.2016) 
Benedikt und Annika Wengenroth, Bitzenstr. 17a, 35708 Haiger (25.01.2016) 
Daniel Kruse, Bitzenstraße 21, 35708 Haiger (30.01.2016) 
Ralf & Rita Wagener, Bitzenstr.25, 35708 Haiger (03.02.2016) 
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(23.03.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
An der festgesetzten Gebäudehöhe von 281,0 ü.NN. wird festgehalten.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (13.01.2016) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Für die Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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Anlage Deutsche Telekom Technik GmbH 
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IHK Lahn-Dill (08.02.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Hinblick auf die Frage der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit der nördlich 
des Aubachs vorhandenen Einzelhandelsbetriebe mit der geplanten wohnbaulichen 
Nutzung wurde eine schalltechnische Begutachtung erstellt. Hiermit wurde die immis-
sionsschutzrechtliche Verträglichkeit der geplanten Wohnnutzung mit den genannten 
Einzelhandelsbetrieben ohne Maßnahmen des Schallschutzes bestätigt. Eine Nut-
zungseinschränkung für die Betriebe ergibt sich in Folge der gegenständlichen Pla-
nung nicht.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die seitens der IHK formulierte These, dass sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
keinen Verkehr verursachen, wird in dieser pauschalen Form durch die Stadt Haiger 
nicht geteilt. Demgemäß hält sie an dem Ausschluss auch dieser Nutzung im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes fest. Diese Regelung dient der Ver-
meidung von unverträglichen Nutzungen im Plangebiet gegenüber der im direkten 
Nahbereich vorhandenen überwiegend wohnbaulichen Nutzung. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises FD Natur und Umwelt (03.02.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger wird den Hinweis an den Grundstückseigentümer/Bauherrn weiterge-
ben. Es obliegt sodann seiner Entscheidung Schutzvorkehrungen für diesen Extremfall 
zu treffen. Für die Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterführender Handlungs-
bedarf.  
 
 
Zu 4.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Da das Plangebiet Bestandteil der im Zusammenhang bebauten Ortslage ist, besteht 
hinsichtlich des genannten Sachverhaltes kein weiterführender Handlungsbedarf.  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger sieht keine Notwendigkeit einer Zufahrt an den Aubach über die Bau-
grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, da ein öffentlicher Fußweg im 
Nahbereich vorhanden ist. Im Übrigen obliegt die Durchführung der notwendigen Pfle-
gemaßnahmen gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes im Bereich der Pri-
vatgrundstücke am Aubach dem jeweiligen Eigentümer.  
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Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Er findet zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes auf Ebene der Ge-
nehmigungsplanung Eingang in die Begründung. Weitergehender Handlungsbedarf 
auf Ebene der Bauleitplanung besteht nicht.  
 
 
Zu 8.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Für die Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung 
(30.12.2015) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Die Bitzenstraße ist im Grundsatz für die Befahrung mit Rettungsfahrzeugen hinrei-
chend dimensioniert. Auch stehen aus dem Leitungsnetz hinreichend Kapazitäten für 
den Löschwasserbedarf zur Verfügung.  
Die Details der brandschutztechnischen Erschließungsplanung bleiben der nachge-
ordneten Ebene der Baugenehmigungsplanung vorbehalten.  
 
 
 
 



Bebauungsplan „Zwischen Bitzenstraße und Aubach“– Seite 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Zwischen Bitzenstraße und Aubach“– Seite 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen (08.02.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger wird den Hinweis an den Grundstückseigentümer/Bauherrn weiterge-
ben. Es obliegt sodann seiner Entscheidung Schutzvorkehrungen für diesen Extremfall 
zu treffen. Für die Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterführender Handlungs-
bedarf.  
 
 
Zu 4.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Stadt Haiger liegen ebenfalls keine Informationen über Altablagerungen im Plan-
gebiet vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 7.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Für die Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterführender Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
Zu 9.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  
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Petra & Christian Domes, Hüttenstraße 13, 35708 Haiger (05.02.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Bitzenstraße ist in ihrer Bebauungsstruktur vielfältig strukturiert. Neben freistehen-
den Ein- und Zweifamilienhäuser sind hier auch gewerblich und kirchlich genutzte 
Gebäude vorhanden, die sich durch eine entsprechend großformatige Kubatur aus-
zeichnen. Im westlichen Teil der Bitzenstraße sind im Übrigen bereits Mehrfamilien-
häuser vorhanden. Demgemäß stehen die durch den Bebauungsplan ermöglichten 
Baukörper in keinem Widerspruch zu dem städtebaulichen Umfeld.  
Zum Thema Blindgänger sei angemerkt, dass der Kampfmittelräumdienst im Bauleit-
planverfahren beteiligt wurde und auch im Kontext mit den anstehenden Baumaßnah-
men eine Einbindung dieser Fachbehörde zu erfolgen hat. Diese Verpflichtung gilt im 
Übrigen für jedes Bauvorhaben, welches im Bereich eines Bombenabwurfgebietes 
errichtet werden soll.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die zulässige Gebäudehöhe wird durch Festsetzung im Bebauungsplan auf einen 
Wert von max. 281,0 m ü.NN. begrenzt. Die direkt angrenzenden Nachbargebäude 
verfügen über Höhen von rd. 280 m ü.NN. Demgemäß fügt sich die künftige Bebauung 
in die Höhenentwicklung des städtebaulichen Umfeldes ein.  
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das sich im Eigentum der Antragsteller befindliche Flurstücke befindet sich in einer 
räumlicher Entfernung von rd. 40 m östlich des Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes, der Abstand zwischen der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche und 
dem Grundstück beträgt mind. 45 m. Diese Aussage i.V.m. den vorangehenden Aus-
führungen zu den zulässigen Gebäudehöhen unter Berücksichtigung der bereits vor-
handenen Gebäudehöhen lässt nicht erkennen, wie sich die Bauleitplanung negativ 
auf die Grundstücksbelichtung auswirken sollte.   
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Frage der Kaufpreisgestaltung und des potenziellen Nutzerkreises von Wohnun-
gen ist nicht Gegenstand der kommunalen Bauleitplanung.  
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Grundsätzlich ergibt sich die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze aus den Best-
immungen der Stellplatzsatzung der Stadt Haiger. Demgemäß ist je Wohnung ein 
Stellplatz nachzuweisen. Der Grundstückseigentümer hat sich in einem städtebauli-
chen Vertrag gegenüber der der Stadt Haiger jedoch verpflichtet, hiervon abweichend 
1,7 Stellplätze je Wohnung (31 Stellplätze bei 18 Wohnungen) nachzuweisen, wovon 
mind. 6 als oberirdische Besucherstellplätze ausgestaltet werden.  
 
 
Zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die zu erwartenden Auswirkungen der Planung auf die Belange des Naturschutzes 
wurden im Rahmen eines landschaftspflegerischen Planungsbeitrages bewertet. Die 
Untere Naturschutzbehörde schließt den Ausführungen dieser Untersuchung an, in 
dem sie mitteilt, dass keine Bedenken gegen die gegenständliche Bauleitplanung 
bestehen.  
Der Verlauf des angesprochenen FFH-Gebietes wurde in der Plankarte des Bebau-
ungsplanes gekennzeichnet und auch diesem Sachverhalt in der landschaftspflegeri-
schen Bewertung Rechnung getragen. Demgemäß gilt: „Für das FFH-Gebiet Nr. 5215-
306 „Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen“ sind keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu erwarten, da der Uferrandbereich als 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung für Natur und Landschaft gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB ausgewiesen ist. Hier soll der ursprüngliche Bewuchs, also die 
Initiierung eines bachbegleitenden Ufergehölzes mit Hochstaudenflur und einer exten-
siv bewirtschafteten Wiese wieder hergestellt werden. Diese Maßnahmen trägen zum 
Erhalt und zur Verbesserung der Funktion des Aubaches bei.“ 
 
 
Zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die vorangehenden Ausführungen dokumentieren die inhaltliche Würdigung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Bauleitplanverfahren.  
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Benedikt und Annika Wengenroth, Bitzenstr. 17a, 35708 Haiger (25.01.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Alle der Stadt Haiger bekannten Anregungen und Bedenken, die zum Bebauungsplan 
vorgetragen wurden, werden in der vorliegenden Abwägung gewürdigt und stellen die 
Grundlage für die politische Beschlussfassung dar.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Bitzenstraße ist in ihrer Bebauungsstruktur vielfältig strukturiert. Neben freistehen-
den Ein- und Zweifamilienhäuser sind hier auch gewerblich und kirchlich genutzte 
Gebäude vorhanden, die sich durch eine entsprechend großformatige Kubatur aus-
zeichnen. Im westlichen Teil der Bitzenstraße sind im Übrigen bereits Mehrfamilien-
häuser vorhanden. Demgemäß stehen die durch den Bebauungsplan ermöglichten 
Baukörper in keinem Widerspruch zu dem städtebaulichen Umfeld.  
Zur Thematik der Beschattung sei angemerkt, dass das Gebäude des Antragsstellers 
seinen Standort südwestlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes hat. Unter 
Berücksichtigung des Sonnenstandes im Tagesverlauf erschließt sich nicht, wie es 
durch die Umsetzung des Bauvorhabens zu negativen Auswirkungen des genannten 
Grundstückes kommen sollte.  
Zum Thema der Berücksichtigung von Abstandsfläche sei auf die Ausführungen zu. 5 
verwiesen.  
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Bei der Bitzenstraße handelt es sich um eine Stadtstraße, die keiner verkehrsrechtli-
chen Widmung als sog. Spielstraße unterliegt. Die vorhandenen Nutzungen aus dem 
gewerblichen und kirchlichen Bereich sowie der Ausbaustandard und die Erschlie-
ßungsfunktion stehen einer entsprechenden Widmung im Übrigen entgegen.   
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Abwägung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens hat anhand der städtebauli-
chen Maßstäbe des Baugesetzbuches zu erfolgen. Einige der städtebaulichen Gründe, 
die für die Zulässigkeit der Planung sprechen, sind vorangehend ausgeführt. Wirt-
schaftliche Aspekte des Grundstückseigentümers sind im Rahmen der Abwägung 
ohne Belang.  
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Gemäß § 6 Hessische Bauordnung gilt, dass die Tiefe der Abstandsflächen 
0,4*Wandhöhe jedoch mindestens 3 m beträgt. Gemäß § 6 Abs. 4 HBO gilt: „Die Tiefe 
der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird rechtwinklig zur Wand 
gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie 
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand; bei gestaffelten 
Wänden gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. (….)“ 
Diese Regelungen werden durch den Bebauungsplan nicht außer Kraft gesetzt, auch 
wenn die durch Baugrenzen definierte überbaubare Grundstücksfläche tlw. näher als 3 
m an die Grundstücksgrenze herantritt. Demgemäß bleibt es der Ebene der Bauge-
nehmigungsplanung vorgebehalten, den Nachweis der Einhaltung der Abstandsbe-
stimmungen nach der Hessischen Bauordnung zu führen.  
 
 
Zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger schafft mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die Genehmigungs-
voraussetzungen für bis zu 2 Wohngebäude, die sich anhand städtebaulicher Kriterien 
in das gegebene Umfeld einfügen. Demgemäß wird an der gegenständlichen Bauleit-
planung festgehalten.  
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Daniel Kruse, Bitzenstraße 21, 35708 Haiger (30.01.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Angermerkt sei, dass sich der Bebauungsplan im Aufstellungsverfahren befindet und 
der Öffentlichkeit auf Grundlage der Bestimmungen des § 3 Abs. 2 BauGB Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben wurde.  
Die in Bezug genommenen Bestimmungen des § 44 VwfG sind für die Bauleitplanung 
ohne Belang.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es erschließt sich der Stadt Haiger nicht, wie der Antragsteller zu der Aussage ge-
langt, dass es sich bei dem Plangebiet und dessen Umfeld um ein Kleinsiedlungsge-
biet als Rechtsbegriff im Sinne § 2 BauNVO handelt. Gemäß § 2 BauNVO gilt: „Klein-
siedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen ein-
schließlich Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstellen. (…)“ Ein entsprechender Nutzungscharakter kann dem Plange-
biet und dessen Umfeld nicht zugeordnet werden, vielmehr ist der östliche Teil der 
Bitzenstraße als faktisches Allgemeines Wohngebiet mit Übergang in ein faktisches 
Mischgebiet in westliche Richtung zu klassifizieren.  
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Dass es sich – unabhängig von Art und Umfang des Bauvorhabens – vorliegend um 
eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne § 13a BauGB handelt, ist nach Auf-
fassung der Stadt Haiger unstrittig. Die Notwendigkeit der Diskussion von Bebauungs-
varianten besteht nach Auffassung der Stadt Haiger im Übrigen nicht, da das seitens 
des Grundstückseigentümers vorgelegte Nutzungs- und Bebauungskonzept den städ-
tebaulichen Zielvorstellungen entspricht und da es sich um einen Angebotsplan han-
delt, auch andere Varianten der Bebauung im Ermessen der Investors möglich sind. 
Diese Auffassung wurde im Beteiligungsverfahren von den zuständigen Behörden 
nicht in Frage gestellt.   
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Bezeichnung der Nutzungsarten im Grundbuch stellt keinen für die bauordnungs-
rechtliche oder bauplanungsrechtliche Bewertung der Zulässigkeit baulicher Anlagen 
bedeutsamen Maßstab dar. Die bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Bewertung 
der Zulässigkeit baulicher Anlagen hat anhand der Kriterien des § 30, 34 oder 35 
BauGB zu erfolgen, wobei die Ausweisung in einem Bebauungsplan, die Lage inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortslage bzw. der Lage im baulichen Außenbe-
reich den rechtlichen Beurteilungsmaßstab bildet. Aufgrund der vormals ausgeübten 
gewerblichen Gärtnereinutzung mit entsprechenden baulichen Anlagen ist das Plan-
gebiet Bestandteil der im Zusammenhang bebauten Ortslage, was die Zulässigkeit der 
Bauleitplanung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB legitimiert.  
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das Biotop „Ufergehölz am Aubach“ hat die Biotopnummer 2131. Die Untere Natur-
schutzbehörde des Lahn-Dillkreises sieht durch die im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen keine Gefährdung des Schutzstatus (Stand 05.04.2016). 
Der Verlauf des angesprochenen FFH-Gebietes wurde in der Plankarte des Bebau-
ungsplanes gekennzeichnet und auch diesem Sachverhalt in der landschaftspflegeri-
schen Bewertung Rechnung getragen. Demgemäß gilt: „Für das FFH-Gebiet Nr. 5215-
306 „Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen“ sind keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu erwarten, da der Uferrandbereich als 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung für Natur und Landschaft gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB ausgewiesen ist. Hier soll der ursprüngliche Bewuchs, also die 
Initiierung eines bachbegleitenden Ufergehölzes mit Hochstaudenflur und einer exten-
siv bewirtschafteten Wiese wieder hergestellt werden. Diese Maßnahmen trägen zum 
Erhalt und zur Verbesserung der Funktion des Aubaches bei.“ 
Die zuständige Wasserbehörde wurde auch hinsichtlich des Vorliegens eines fakti-
schen Überschwemmungsgebietes im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB angehört, ein 
solches wurde in der Stellungnahme nicht angeführt. Auch die aktuellen Höhenauf-
nahmen des Plangebietes ergeben keine Hinweise auf ein faktisches Überschwem-
mungsgebiet. Dass es in Extremfällen zu Überflutungen des Plangebietes und angren-
zender Bereiche kommen kann, ist nicht auszuschließen. Hierfür ggf. Vorsorge zu 
treffen, obliegt dem jeweiligen Bauherrn.  
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Bzgl. der Schadstoffbelastung vorhandener Bauteile sei darauf verwiesen, dass eine 
Abrissgenehmigung vorliegt, die u.a. auch die Einhaltung eines Entsorgungskonzeptes 
umfasst.   
Dass Niederschlagswässer künftig in den Aubach eingeleitet werden sollen, entspricht 
den einschlägigen Bestimmungen des Hessischen Wassergesetzes und wird insofern 
von der Unteren Wasserbehörde in ihrer Stellungnahme ausdrücklich begrüßt. Weiter-
gehende Details zu dieser Thematik bleiben der wasserwirtschaftlichen Fachplanung 
auf Ebene der Genehmigungsplanung vorbehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Regelmäßig kann es nur im weitesten Sinn eine Prognoseentscheidung sein, wie sich 
eine Planung auf die zu beachtenden Schutzgüter auswirkt. Demgemäß sind die Er-
gebnisse der landschaftspflegerischen Bewertung auch nicht zu beanstanden.  
Angemerkt sei des Weiteren, dass es sich nicht um ein Fachgutachten wie bspw. ein 
Schall- oder ein Bodengutachten handelt. Der landschaftspflegerische Planungsbeitrag 
ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan und damit im Zusammenhang mit 
dieser auch wirksam.  
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Zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB gilt: „Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist.(…)“ Es besteht ein entsprechendes Planerfordernis, um die Voraussetzungen für 
die Nachfolgenutzung eines bisher gewerblich genutzten Altstandortes zu schaffen. 
Dass damit die Genehmigungsvoraussetzungen für ein Vorhaben geschaffen werden, 
welches auf Grundlage der derzeitigen planungsrechtlichen Situation möglicherweise 
nicht genehmigungsfähig ist,  ist dabei nicht zu beanstanden, da abweichend von dem 
Maßstab des „Sich-Einfügens“ nach § 34 BauGB mit einem Bebauungsplan städtebau-
liche Ziele verfolgt werden. Dazu zählt im vorliegenden Fall, im maßvollen Umfang 
eine Wohnbebauung mit 2 Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen, die einen wichtigen 
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum in einer innerstädtischen Lage von Haiger leis-
tet. Hierdurch kann ein Beitrag im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB geleistet werden, in 
dem unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der verschiedenen Bevölkerung 
innerstädtischer Wohnraum geschaffen werden kann.  
 
 
 
 
 
Zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Sie sind vorliegend allerdings ohne Belang, da es sich bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes nicht um einen Verwaltungsakt handelt, der den Bestimmungen des 
VwfG unterliegt.  
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Zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Grundsätzlich gilt für ein Bauleitplanverfahren nicht das Einfügegebot nach § 34 
BauGB. Vielmehr haben die Festsetzungen des Bebauungsplanes sich anhand städ-
tebaulicher Kriterien und der durch den Satzungsgeber formulierten Zielvorstellungen 
zu orientieren. In Ausführung dieser Maßstäbe betreibt die Stadt Haiger die vorliegen-
de Bauleitplanung.  
Im Übrigen sei erwähnt, dass für das Plangebiet und dessen Umfeld nicht von einer 
„über Jahrzehnte geprägte Kleinstruktur“ gesprochen werden kann. Wie bereits ausge-
führt, handelt es sich um ein städtebauliches Umfeld, welches sich durch sehr unter-
schiedlich dimensionierte Baukörper auszeichnet. Im Übrigen begrenzt der Bebau-
ungsplan die zulässige Verdichtung auf GRZ = 0,3 und GFZ = 0,9 und liegt damit deut-
lich unterhalb der nach § 17 BauNVO zulässigen Verdichtungsmaße in einem Allge-
meinen Wohngebiet. Auch die als zulässig festgesetzte Gebäudehöhe bewegt sich mit 
einem Wert von 281,0 m ü.NN. im Rahmen dessen, was im Umfeld bereits mit 280,0 
m ü.NN. Bestand ist.  
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Zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das Zitat vermag vorliegend von nachgeordneter Bedeutung sein, da die Quelle nicht 
benannt ist und demgemäß die Frage der Validität nicht beantwortet werden kann.  
Unabhängig von der in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellten Gebäude-
abwicklung wird im Bebauungsplan die zulässige Gebäudehöhe auf 281,0 m ü.NN. 
festgesetzt. Die im Umfeld vorhandenen Gebäudehöhen werden in der Plankarte des 
Bebauungsplanes angegeben, so dass hierdurch hinreichend dokumentiert wird, dass 
die künftige Bebauung über keine wesentlich von der vorhandenen Bebauung abwei-
chende Gebäudehöhen verfügen wird.  
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Zu 11.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auf die Thematik, dass es sich bei einem Bauleitplanverfahren nicht um einen Verwal-
tungsakt handelt, wurde bereits verwiesen.  
Zu dem Verhältnis zwischen konkreten Bauvorhaben und Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ist zu sagen: Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan im Sinne § 12 BauGB, mit dem das Baurecht für ein 
konkret beschriebenes Einzelvorhaben geschaffen wird. Vielmehr handelt es sich im 
formalen Sinn um einen Angebotsbebauungsplan, der sich im Hinblick auf die ge-
troffenen Festsetzungen an dem orientiert, was aus Sicht der Stadt Haiger für den 
Planstandort als städtebaulich angemessen gesehen wird. Dass dabei die Festsetzun-
gen im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit eines konkret projektierten Bauvorha-
bens getroffen werden, ist inhaltlich nicht zu beanstanden. Einer Kongruenz der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes mit dem Bauvorhaben bedarf es allerdings nicht. Der 
Bebauungsplan stellt lediglich das Maximalmaß der städtebaulich als zulässig erachte-
ten Ausnutzung dar, der sich das Bauvorhaben unterzuordnen hat.  
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Zu 12.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Seitens des Antragstellers wird vorliegend eine These aufgestellt, die keiner formalen 
Überprüfung zugänglich ist. Die Stadt Haiger ist der Auffassung, dass die Vorausset-
zungen der Befangenheit im geschilderten Fall nicht erfüllt sind.  
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Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Darstellung der Baulast auf dem Flurstück 22/5 zu Gunsten Flurstück 22/2 ist in-
formeller Natur und hat keinen Festsetzungscharakter. Die Darstellung ist auf Grund-
lage der zur Verfügung stehenden Informationen erfolgt, ohne hierdurch eine Rechts-
wirkung zu entfalten.  
 
 
Zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es bleibt dem Bauantragsverfahren vorbehalten, die Zulässigkeit baulicher Anlagen 
unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie sonstiger 
Belastungen des Grundstückes zu prüfen.  
 
 
Zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es ist nicht ersichtlich, warum eine Wohnbebauung mit – wie durch den Grundstücks-
eigentümer geplanten und durch städtebaulichen Vertrag gesicherten 18 Wohnungen 
– einen Verstoß gegen die Sicherheit und Ordnung darstellen sollte. Die angesproche-
ne Textstelle des § 1 BauGB zielt regelmäßig auf die Aspekte des Immissionsschutzes 
sowie der Belichtung und Belüftung von Gebäuden ab. Diese Aspekte sind im vorlie-
genden Fall offensichtlich nicht zu beanstanden.  
 
 
Zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Hinblick auf die Frage der Vereinbarkeit der geplanten Grundstücks-/ Tiefgaragen-
zufahrt mit dem Schutzanspruch der benachbarten Wohnbebauung wurde eine ergän-
zende schalltechnische Untersuchung erstellt. Diese Untersuchung kommt zu dem 
Ergebnis, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte von 55 db(A) tags und 40 
db(A) nachts an allen untersuchten Immissionsorten, wozu u.a. auch die Gebäudefas-
sade des Haus Nummer 21 zählt, unterschritten werden. Die schalltechnische Unter-
suchung ist diesem Abwägungsdokument in der Anlage beigefügt.  
Im Übrigen sei erwähnt, dass die schalltechnische Bewertung des Bauvorhabens im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den nachbarrechtlichen Belangen Gegenstand der 
Bauantragsplanung ist.  
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Zu 17.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Verstöße gegen geltende Rechtsvorschriften werden von der Stadt Haiger im vorlie-
genden Fall nicht gesehen, die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange ist 
damit ordnungsgemäß erfolgt. 
 
 
 
Zu 18.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Grundsätzlich ergibt sich die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze aus den Best-
immungen der Stellplatzsatzung der Stadt Haiger. Demgemäß ist je Wohnung ein 
Stellplatz nachzuweisen. Der Grundstückseigentümer hat sich in einem städtebauli-
chen Vertrag gegenüber der der Stadt Haiger jedoch verpflichtet, hiervon abweichend 
1,7 Stellplätze je Wohnung (31 Stellplätze bei 18 Wohnungen) nachzuweisen, wovon 
mind. 6 als oberirdische Besucherstellplätze ausgestaltet werden.  
Sofern es aufgrund der Parksituation im öffentlichen Straßenraum zu Gefahrensituati-
onen z. B. im Hinblick auf den Aspekt der Zugänglichkeit von Gebäuden für Rettungs-
fahrzeuge kommen sollte, behält sich die Stadt Haiger vor, durch ordnungsrechtliche 
Maßnahmen hier lenkend einzugreifen.  
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19.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen wird an der gegenständli-
chen Bauleitplanung festgehalten.  
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Zu 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger betreibt die gegenständliche Bauleitplanung in Ausübung ihrer kom-
munalen Planungshoheit und mit dem Ziel, die Nachfolgenutzung eines vormals gar-
tenbaulich genutzten Altstandortes durch eine Wohnbebauung in einem städtebaulich 
verträglichen Rahmen vorzubereiten.  
Dass sie die Abwägung öffentlicher und privater Belange im Sinne § 1 Abs. 7 BauGB 
im gebotenen Umfang betrieben hat, belegen die vorangehenden Ausführungen. Da-
bei sei angemerkt, dass die abschließende Abwägungsentscheidung durch das demo-
kratische legitimierte Gremium der Stadtverordnetenversammlung erfolgt und somit 
einen politischen Willensakt und keine Verwaltungsentscheidung darstellt.  
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Zu 21.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
An der gegenständlichen Bauleitplanung wird dennoch festgehalten, da die Stadt Hai-
ger das Bauleitplanverfahren unter Anwendung und in Ausübung der formellen und 
materiellen Rechtsvorschriften des Baugesetzbuches betrieben hat.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 22.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Maßgeblich für die Abwägung ist der im Rahmen der Entwurfsoffenlage ausgelegte 
Bebauungsplanentwurf mit Planstand vom 05.11.2015.  
 
 
 
 
 
 
Zu 23.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Entsprechend der einschlägigen Rechtsvorschriften des § 3 Abs. 2 BauGB wird der 
Antragsteller nachdem die Abwägungsentscheidung durch die Stadtverordnetenver-
sammlung gefasst wurde, über das Abwägungsergebnis informiert.  
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Ralf & Rita Wagener, Bitzenstr.25, 35708 Haiger (03.02.2016) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Verlauf des angesprochenen FFH-Gebietes wurde in der Plankarte des Bebau-
ungsplanes gekennzeichnet und auch diesem Sachverhalt in der landschaftspflegeri-
schen Bewertung Rechnung getragen. Demgemäß gilt: „Für das FFH-Gebiet Nr. 5215-
306 „Dill bis Herborn-Burg mit Zuflüssen“ sind keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu erwarten, da der Uferrandbereich als 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung für Natur und Landschaft gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB ausgewiesen ist. Hier soll der ursprüngliche Bewuchs, also die 
Initiierung eines bachbegleitenden Ufergehölzes mit Hochstaudenflur und einer exten-
siv bewirtschafteten Wiese wieder hergestellt werden. Diese Maßnahmen trägen zum 
Erhalt und zur Verbesserung der Funktion des Aubaches bei.“ 
Zu der Thematik des Artvorkommens im Bereich des Aubaches sei angemerkt, dass 
das Bauvorhaben getrennt von einer öffentlicher Wegeparzelle und einer Maßnahmen-
fläche für den Naturschutz von der Gewässerparzelle zurücktritt. Negative Auswirkun-
gen auf das Arteniventar im Bereich des Aubaches sind daher nicht zu erwarten. Die 
festgesetzte Maßnahmenfläche für den Naturschutz kann sich vielmehr auch hierauf 
positiv auswirken.  
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Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird künftig in den Aubach einge-
leitet und verbleibt damit im natürlichen Wasserhaushalt.  
Im Übrigen sei angemerkt, dass die zulässige Grundstücksversiegelung einschließlich 
Nebenanlagen auf eine GRZ = 0,5 begrenzt wird, was unterhalb der sich aus §§ 17 
und 19 BauNVO ergebenden Obergrenzen der zulässigen Versiegelung in einem 
Allgemeinen Wohngebiet liegt.  
 
 
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Gerade im Hinblick auf die Schaffung von Normenklarheit über Art und Maß der bauli-
chen Nutzung im Bereich des gegenständlichen Plangebietes erfolgt die Aufstellung 
des vorliegenden Bebauungsplanes.  
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Aus dem landschaftspflegerischen Planungsbeitrag zum Bebauungsplan geht hervor, 
dass das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf das Kleinklima erwarten lässt.  
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Ausführungen zu potenziellen Sturmschäden erschließen sich der Stadt Haiger 
nicht.  
Die Abwasserbeseitigung des Planvorhabens ist nach Prüfung durch die Stadt Haiger 
über die bestehende Kanalinfrastruktur im Bereich Bitzenstraße möglich. Die Nieder-
schlagsentwässerung erfolgt direkt in den Aubach, demgemäß kommt es hierdurch zu 
keiner Mehrbelastung der Kanalinfrastruktur.  
 
 
Zu 6.: die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das Gartengrundstück des Antragstellers schließt sich nordöstlich an das Plangebiet 
an. Unter Berücksichtigung der Lage der festgesetzten Baufenster ist eine Einschrän-
kung der Besonnung nur in den späten Nachmittags- und Abendstunden bei westli-
chem Sonnenstand zu erwarten. Eine wesentliche Minderung des Nutzwertes der 
Gartenfläche ergibt sich hieraus resultierend nicht.  
 
 
Zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Notwendigkeit einer weitergehender inhaltlichen Auseinandersetzung wird nicht 
gesehen.  
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Zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Angemerkt sein, dass das Grundstück des Eigentümers nicht an dem Abschnitt der 
Bitzenstraße gelegen ist, der Erschließungsfunktion für das Plangebiet übernimmt.  
Zur Thematik der Veränderung der Immissionsbelastung in Folge des Mehrverkehrs 
wird in einer ergänzenden schalltechnischen Untersuchung ausgeführt: „Das Kriterium 
gemäß TA Lärm für eine weitere Betrachtung der Verkehrsgeräusche außerhalb des 
Geländes, wonach die Geräusche des dem Wohnhaus hinzuzurechnenden Verkehrs 
auf öffentlichen Straßen den von den Geräuschen des übrigen Verkehrs verursachten 
Beurteilungspegel rechnerisch um mindestens DL = 3 dB erhöhen müssen, ist im 
vorliegenden Fall aufgrund des im Vergleich zum sonstigen Verkehr auf der Bitzen-
straße geringen Fahrzeugaufkommens des Wohnhauses nicht erfüllt. Daher ist eine 
weitere Betrachtung der Verkehrsgeräusche der öffentlichen Straßen gemäß TA Lärm 
nicht erforderlich.“ 
 
Zu 9.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Bei der Bitzenstraße handelt es sich um eine Stadtstraße, die keiner verkehrsrechtli-
chen Widmung als sog. Spielstraße unterliegt. 
 
Zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es ist  nicht Aufgabe der Stadt Haiger, Parkplätze im öffentlichen Raum vorzuhalten. 
Sofern es aufgrund der Parksituation im öffentlichen Straßenraum zu Gefahrensituati-
on bspw. im Hinblick auf den Aspekt der Zugänglichkeit von Gebäuden für Rettungs-
fahrzeuge kommen sollte, behält sich die Stadt Haiger vor, durch ordnungsrechtliche 
Maßnahmen hier lenkend einzugreifen.  
 
 
Zu 11.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger beabsichtigt keine straßenbaulichen Maßnahmen im Bereich der 
Bitzenstraße zur Veränderung von Straßenraumbreiten vorzunehmen.  
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Zu 12.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil eines amtlich festgestellten Überschwemmungs-
gebietes. Seitens der maßgeblichen Fachbehörden wurden hierzu keine weiteren 
Hinweise gegeben. Dass es in Extremfällen zu Überflutungen des Plangebietes und 
angrenzender Bereiche kommen kann, ist nicht auszuschließen. Hierfür ggf. Vorsorge 
zu treffen, obliegt dem jeweiligen Bauherrn.  
 
 
Zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Thema Blindgänger sei angemerkt, dass der Kampfmittelräumdienst im Bauleit-
planverfahren beteiligt wurde und auch im Kontext mit den anstehenden Baumaßnah-
men eine Einbindung dieser Fachbehörde zu erfolgen hat. Diese Verpflichtung gilt im 
Übrigen für jedes Bauvorhaben, welches im Bereich eines Bombenabwurfgebietes 
errichtet werden soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Ein Um- oder Ausbau des tlw. im Plangebiet verlaufenden Fußwegs ist seitens der 
Stadt Haiger nicht beabsichtigt.  
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Zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es handelt sich um eine These, die seitens der Stadt Hiager in dieser Form keine 
Zustimmung findet.  
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Zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Stadt Haiger betreibt die gegenständliche Bauleitplanung in Ausübung ihrer kom-
munalen Planungshoheit und mit dem Ziel, die Nachfolgenutzung eines vormals gar-
tenbaulich genutzten Altstandortes durch eine Wohnbebauung in einem städtebaulich 
verträglichen Rahmen vorzubereiten. Demgemäß wird an der gegenständlichen Bau-
leitplanung festgehalten.  
 
 
Zu 17.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Verstöße gegen geltende Rechtsvorschriften werden von der Stadt Haiger im vorlie-
genden Fall nicht gesehen, die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt in Überein-
stimmung mit den einschlägigen Regelungen des BauGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




